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Regionalentwicklung Bürger.Kultur.Land. Oberer Neckar e.V. ruft zur Projekteinreichung auf!      Anträge können ab sofort von allen Interessenten gestellt werden. Die Projektideen müssen sich in den definierten Handlungsfeldern (s. Regionales Entwicklungskonzept) wiederfinden.  Hierzu zählen: 1. Starke Dörfer durch lebendige Gemeinschaften 2. Kunst und Kultur sind unsere Stärke 3. Kulturlandschaft mit Neckar und Nebenflüssen aktiv gestalten 4. Nachhaltig wirtschaften ist unsere Verpflichtung  Bei diesem Projektaufruf können Anträge für die Module 1 bis 6 berücksichtigt werden. Es handelt sich dabei um den letzten Projektaufruf in dieser Form. Interessenten sind in jedem Fall aufgerufen, Kontakt zum Regionalmanagement aufzunehmen, auch wenn die Projektkosten die ausgerufenen Fördermittel übersteigen. Projekte, die in der kommenden Auswahlsitzung nicht zum Zug kommen, haben die Möglichkeit, an einem direkten Nachrückverfahren zur Förderung mit landesweiten Restmitteln teilzunehmen. Ab 2020 sind Projektbewerbungen laufend möglich, bis die landesweiten Restmittel aufgebraucht sind.  Details zum 10. Projektaufruf vom 15. Oktober 2019: 
• Themenbereiche: alle Handlungsfelder des Regionalen Entwicklungskonzepts der  LEADER Aktionsgruppe Oberer Neckar 
• Höhe des EU-Fördermittel-Budgets: 9.077,78 € zuzüglich eventueller Rückflussmittel. Die genaue Festlegung des Budgets erfolgt am Tag der Auswahlsitzung. Hinzu kommen je nach Fördermodulen nationale Fördermittel in entsprechendem Förderverhältnis 
• Bagatellgrenze (Zuwendung): 5.000 €  
• Obergrenze der förderfähigen Kosten (netto) / Projekt: 600.000 € 
• Stichtag zur Einreichung von Projektanträgen: Freitag, der 15. November 2019  
• Voraussichtlicher Auswahltermin: Freitag, der 13. Dezember 2019  Hinweis zu den Fördermodulen 3 bis 5: Die Verabschiedung des Landeshaushaltes 2020 durch den Landtag steht bislang noch aus. Wir weisen deshalb darauf hin, dass die im Projektaufruf genannten Landesmittel unter dem Vorbehalt der noch ausstehenden Entscheidung des Landtages stehen. Erst nach der Verabschiedung des Haushaltes durch den Landtag steht deshalb fest, ob die Fördermittel für Projekte der LEADER-Module 3 bis 5 in der genannten Höhe bereitstehen.  Die Projektanträge werden durch das Auswahlgremium (LAA) nach einem transparenten und überprüfbaren Auswahlverfahren anhand der objektiven Bewertungskriterien bewertet, entsprechend ausgewählt und beschlossen. Die Bewertungskriterien sowie detaillierte Erläuterungen zum Projektauswahlverfahren können auf der Homepage www.leader-oberer-neckar.de eingesehen werden.   Die frühzeitige Kontaktaufnahme mit der LEADER Geschäftsstelle Oberer Neckar zwecks Überprüfung der Förderfähigkeit Ihrer Projektidee wird ausdrücklich empfohlen. Anträge schicken Sie bitte an die:  LEADER Geschäftsstelle Oberer Neckar Heerstraße 55a 78628 Rottweil Tel. 0741/244 8102 E-Mail: info@leader-oberer-neckar.de  


